
Willkommen an der 
Grundschule Vienenburg 

11.05.2023

Informationselternabend für die ersten Klassen
des Schuljahres  2023/2024

Willkommen an der 
Grundschule Vienenburg 



Ablauf des Abends
 Schuleingangsdiagnostik/Schulfähigkeit
 Inklusive Schule 
 Schulwegsicherheit/Fahrschüler
 Klassenbildung 
 entgeltliche Ausleihe 
 Verlässliche Grundschule/Ganztagsschule - Zeitpläne
 Termine
 Masernschutzgesetz 
 Datenschutz Formulare
 Ihre Fragen



Schuleingangsdiagnostik/Schulfähigkeit

07.06.2023 um 15:30 Uhr im Neubau der Schule

• Einladung für die Kinder, bei denen während des Besuches im 

Gesundheitsamt unter anderem auf dem Erfassungsbogen „pädagogische 

Beratung“ angekreuzt wurde.

• Der Kindergarten hat eine Einladung befürwortet.

• Kinder ohne Hinweise haben keine Einladung bekommen.



Schuleingangsdiagnostik/Schulfähigkeit

• Beginn ist um 15.30 Uhr in der GS Vienenburg.

• In kleinen Gruppen (ca. 6 Kinder und 2 Pädagogen) bearbeiten die Kinder 

mehrere Stationen mit den Schwerpunkten:

Bewegung, Motorik, Mengenerfassung, Reimwörter, Gedächtnis, 

Koordination, Sprache

• Auswertung im Anschluss; Lehrer, Erzieherinnen und Daten 

Gesundheitsamt

• Nur bei Auffälligkeiten Rückmeldung der Schule an die Eltern!!!!!!!!!!



Einschulung Klasse 1 Schulkindergarten

• Wenn Auffälligkeiten - Rückmeldung der Schule!

• Beratung – Einschulung oder Schulkindergarten

ca. 6 Wochen Schuleingangsphase 1 SJ Schuleingangsphase

Klasse 1 und 2 (inklusive Beschulung)



gemeinsames Lernen – unterschiedliche Voraussetzungen 

• Unterschiedliches Lerntempo und Voraussetzungen werden 
im Unterricht berücksichtigt (Inklusion).

• Die Kinder haben zwei Jahre Zeit für den Lese- und 

Schreiblehrgang und für die Erarbeitung des Zahlenraumes 

bis 20 (100) mit den dazugehörenden Rechenoperationen.

• Ständige Beratung durch die Lehrerinnen und die Kollegin der 

Förderschule. (Elternsprechtage im Herbst und Frühjahr)



Schule beginnt und endet mit dem Schulweg!

Besprechen und üben Sie mit 
Ihrem Kind den Weg zur Schule.
Wichtig! Ab einer Entfernung von 2 
km innerhalb des Ortes Meldung 
durch die Schule an den Landkreis 
– Beförderung des Kindes mit 
einem Taxi. 

Busfahrkarten: Sie werden durch 
die Firma Harzbus informiert.  Nach 
der dortigen Anmeldung erhalten 
Sie die Fahrkarte über die Schule. 





Bücher und Material

Überwiegend ist das Material in der 
ersten Klasse Verbrauchsmaterial.

Die Fibel kann ausgeliehen werden.

Am ersten Elternabend erhalten Sie 
von den Klassenlehrinnen eine 
Materialliste für Ihre Kinder. 



Der Zeitplan der GS Vienenburg

Im Anschluss an den Unterricht 
können Ihre Kinder montags bis 
donnerstags kostenfrei von 
12:00 Uhr – 12:45 Uhr an der 
Betreuung teilnehmen. 
Auf Wunsch ist die Teilnahme am 
Mittagessen möglich. 
Ein Essen kostet 3,60 €.



Der Zeitplan der GS Vienenburg 
Abweichung am Freitag

• Die Kinder haben statt der Betreuung während der 
5. Stunde Unterricht – 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr. Im 
Anschluss gehen die Kinder der ersten und zweiten 
Klasse nach Hause.

• Freitags wird kein Mittagessen angeboten. 





Der Zeitplan „Ganztag“ GS Vienenburg 

• Beginn mit einem warmen Mittagessen (3.60 €)
• Die Teilnahme am Ganztagsangebot ist kostenfrei.
• Die Anmeldung ist verbindlich.





Termine:
• 20.06.2023 Elternabend um 19:00 Uhr

 Anmeldung als Mitglied im Elternverein!

• 19.08.2023 Einschulungsfeiern um 09:30 Uhr 
und 11:00 Uhr in der Schule 
gemeinsam mit der Kirche  



Sie erhalten zu Beginn des Schuljahres noch einmal die 
Abfrage zur Veröffentlichung von Fotos auf der 
Schulhomepage und für Artikel in der GZ. 
Ein Widerruf ist ohne Nachteile immer möglich.
Die Abfrage wird nach zwei Jahren für alle Kinder erneut 
vorgenommen.

Datenschutz:





Auf der Homepage der Schule und im Sekretariat:



Auf der Homepage der Schule und im Sekretariat:



• Das Masernschutzgesetz trat am 1.3.2020 in Kraft. 
• Die Regelungen zur Nachweispflicht werden in erster Linie in § 20 Infektionsschutzgesetz

(IfSG) aufgenommen und dort in den Absätzen 9 - 14. 
• Der Nachweis über einen altersentsprechenden Masernschutz gemäß § 20 Absatz 9 

Infektionsschutzgesetz kann von den nachweispflichtigen Personen auf mehrere Wege belegt 
werden: 

 Bescheinigung durch das Gesundheitsamt

Masernschutzgesetz



Für Sie zum Mitnehmen!



…… Ihre Fragen ……



Vielen Dank! 
Auf Wiedersehen!


